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. t;tli���� zes über Maßnahmen zum 
Schutze der Gesundheit und des Menschen, ein­
schließlich seiner Nachkommenschaft und der Umwelt 
vor Schäden durch gentechnische Eingriffe - Gen­
technikgesetz; 
do. Zahl 32290/55-111/9/92 vom 22.Dez.1992 

Sehr geehrter Herr Sektionschef! 

Namens der Ludwig Boltzmann-Gesellschaft danke ich für die 
Übermittlung des o.a. Gesetzentwurfes und die Einräumung der 
Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. 

Im Hinblick auf die große Bedeutung der gentechnischen For­
schung - insbesondere im Bereich der Medizin (z.B. Behand­
lung von Immundefekten, Erzeugung von menschlichem Insulin, 
Wachstumshormone etc.) - scheint es besonders wesentlich, 
daß die Form auch weiterhin gewährleistet bleibt. 

Es sollte daher in § 1 des Gesetzentwurfes auch der positive 
Effekt des Beitrages der gentechnischen Forschung, vor allem 
im medizinschen etc. Bereich, explizit angeführt werden. 
§ 3, Abs.2 des Gesetzentwurfes sollte lauten "Die Forschung 
auf dem Gebiet der Gentechnologie und die Umsetzung ihrer 
Ergebnisse sind unter Beachtung der Vorrangigkeit des 
Schutzes der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu ge­
währleisten." 

Unbeschadet der jetztigen Fassung des § 3, Abs.2 des Gesetz­
entwurfes enthalten nur wenige Stellen z.B. § 4, Abs.6, zif­
fer 2, § 39, Abs.2 und § 43, Abs.2 Begünstigungsbestimmungen 
für die Forschung. 

Im Hinblick darauf, daß vor allem in den Sicherheitsstufen 1 

und 2 keine oder keine gravierenden Gefahren für den Schutz 
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des Menschen gegeben sind, sollten hier weitere Verfahrens­
vereinfachungen vorgenommen werden. Insbesondere sollten 
nicht-erforderliche "Verweggenehmigu n gen" für den For­
schungsbereich entfallen oder minimiert werden. 

weiters sollten keine restriktiveren Bestimmungen ge faßt 
werden als sich aufgrund der EG- bzw. EWR-Richtlinien erge­
ben. 

Es scheint aus h.o. sicht nicht erforderlich, daß der Beauf­
tragte für biologische Sicherheit ein Arbeitnehmer sein muß. 
Eher scheint es problematisch, wenn dem Komitee für biologi­
sche Sicherheit Personen angehören müssen, die "dem damit 
verbundenen Betrieb" nicht angehören dürfen. Hier ist vor 
allem die Def inition des Wortes "Betrieb" unklar. In Dach­
und Trägerorgan isationen kann es sich durchaus ergeben, daß 
Personen bestellt werden müssen, die zwar der Gesamteinrich­
tung des Betre ibers angehören, nicht aber der jeweiligen 
technischen Anlage. 
Außerdem könnte es notwendig sein, daß solchen Experten für 
ihre Mitwirkung in diesem Komitee Auslagen ersetzt oder Ent­
gelte bezahlt werden müssen, wodurch eine Zugehörigkeit zum 
"Betrieb" angenommen werden könnte. Analog zu den Vorausfüh­
rungen könnte allerdings davon ausgegangen werden, hier Dif­
ferenzierungen nach den einzelnen Sicherheitsstufen im For­
schungsbereich vorzunehmen. 

Mit vorzügli�;7r Hochachtung 

Prof. o'r 111./ B �dion 
(GeSChäftSfüh���tands­

mitglied) 
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